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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 30.12.2024*

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts

Im Abfallwirtschaftsamt des Landratsamts Sömmerda 
ist schnellstmöglich eine Stelle als

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
Abfallwirtschaft

unbefristet zu besetzen.

Wesentliche Aufgaben:

•	 Veranlagung der Gewerbetreibenden:
	– Beratung sowie Antragsannahme und -bearbeitung
	– Meldung zur Abfallentsorgung gewerblich genutzter Grund-
stücke

	– Überprüfung u. Aktualisierung des Anschlusses der Gewerbe- 
betriebe des Landkreises in der Fachanwendung H&H pro 
Doppik AWI

	– Erstellung von Anschlussbescheiden sowie der Gebührenbe-
scheide

•	 Pflege der Fachanwendung H&H proDoppik AWI

•	 Feststellung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung bis zur 
Abgabe an das zuständige Ordnungsamt

•	 Widerspruchsbearbeitung

•	 Bearbeitung von Stundungsanträgen

Erwartungen:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachan-

gestellten (m/w/d), Steuerfachangestellten (m/w/d), Rechts-
anwaltsfachangestellten (m/w/d), Notarfachangestellten 
(m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

•	 sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gute Auffassungs-
gabe, Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und 
ausgeprägte Teamfähigkeit

•	 IT-Affinität und sichere Kenntnisse im Umgang mit MS- 
Office-Anwendungen (Word, Excel usw.) sowie Bereitschaft zur 
Einarbeitung in die Fachanwendung H&H proDoppik AWI

•	 Bereitschaft zur Fortbildung

•	 Besitz des Führerscheins für PKW und die Bereitschaft, im Be-
darfsfall für Dienstfahrten das Privatfahrzeug zu nutzen

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen, unbefristeten Arbeitsplatz in Voll-

zeit im öffentlichen Dienst

•	 die Mitarbeit in einem altersgemischten und engagierten Team

•	 eine Einarbeitung nach Einarbeitungsplan

•	 eine Vergütung in der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA mit regelmä-
ßigen Tariferhöhungen

•	 attraktive Sonderzahlungen (Leistungsorientierte Bezahlung, 
Jahressonderzahlung)

•	 eine betriebliche Altersvorsorge über die ZVK Thüringen

•	 eine flexible Arbeitszeitgestaltung im Gleitzeitmodell und 30 
Tage Erholungsurlaub im Kalenderjahr

•	 bis zu zwei Tage mobiles Arbeiten in der Woche, nach erfolg-
reicher Beendigung der Probezeit 

•	 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Freistellung für ei-
nen Team-Tag, Vergünstigung in einem ortsansässigen Fitness-
studio, jährlicher Gesundheitstag)

•	 eine anteilige Freistellung am Geburtstag

•	 bis zu 5 Tage Bildungsfreistellung im Kalenderjahr

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz 
Bewerbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt. Bewer-
bungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestell-
ter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender 
Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o.g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
29.01.2025 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

Kannawurf
Ortskern (außer Bundesstraße)

11.01.2025
12.00 - 16.00 Uhr Vollsperrung Faschingsumzug örtlich 

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Baumschnitt- oder Fällarbeiten zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Grasmahd zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) auf Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de oder www.baustelleninfo.thueringen.de informieren.
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•	 selbständige, fachlich korrekte und eigenverantwortliche Arbeits-
weise 

•	 aufgeschlossenes, verständnisvolles und freundliches Auftreten 
•	 Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen sind wün-

schenswert 
•	 Belastbarkeit und hohe Einsatzbereitschaft, auch an Wochen-

enden 
•	 Besitz des Führerscheins Klasse B 

Was wir Ihnen bieten können? 
•	 unbefristete Stelle in Vollzeitbeschäftigung 
•	 Eingruppierung nach TVöD gemäß Entgeltordnung VKA, 	

voraussichtlich EG 5 
•	 zusätzliche tarifliche Leistungen wie z.B. Jahressonderzahlung, 

betriebliche Altersversorgung, monatliche Sachbezüge 
•	 Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub 
•	 flexible Arbeitszeiten u. v. m. 

Interessenten an dieser Tätigkeit richten ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Beurteilungen etc.) bis spätestens zum 26.01.2025 
per E-Mail an personalabteilung@stadtsoemmerda.de (PDF- 
Format). Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestell-
ten sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt 
wurde. 

Hauboldt 
Bürgermeister

Erste Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für 
den Bundestagswahlkreis 190 für die Wahl zum 
21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

Gemäß § 32 Abs. 1 Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich folgendes 
bekannt:

I. Kreiswahlvorschläge

1. Wahlvorschlagsrecht

Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 BWG von Parteien 
und von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvorschläge) eingerei-
cht werden. 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit 
deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge unun-
terbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 
können gemäß § 18 Abs. 2 BWG als solche einen Wahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie spätestens am 07.01.2025 der Bundes-
wahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. Die 
Anzeige muss den satzungsmäßigen Namen der Partei enthalten. 
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Par-
tei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des 
Bundesvorstandes sind der Anzeige beizufügen. Die Anzeige muss 
von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darun-
ter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
mit einem Bewerber einreichen. Jeder Bewerber kann nur in 
einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. 

Andere Kreiswahlvorschläge können  ohne vorherige Anmeldung 
beim Bundeswahlleiter  direkt beim Kreiswahlleiter eingereicht 
werden. 

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Öffentliche Stellenausschreibung 	
der Stadt Sömmerda

Bei der Stadt Sömmerda ist zum 01.03.2025 eine Stelle 
als 

Hausmeister (m/w/d) für städtische 
Einrichtungen in der Abteilung Kultur, 

Tourismus und Jugendarbeit 
zugehörig zum Hauptamt 

unbefristet neu zu besetzen. 

Was sind insbesondere Ihre Aufgaben? 
•	 Hausmeistertätigkeiten an und in folgenden städtischen Ein-

richtungen, einschließlich Außenanlagen: 
	– Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ 
	– Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ 
	– Schüler-Freizeit-Zentrum 

•	 Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in den 
Einrichtungen 

•	 Feststellung von Mängeln, Erstellung von Auftragsanzeigen 
•	 Zusammenarbeit mit Handwerkern bei Reparaturen 
•	 selbstständige Ausführung von handwerklichen Kleinrepara-

turen 
•	 Vorbereitung Räume o. g. Einrichtungen zu verschiedenen Nut-

zungszwecken 
•	 Bereitstellung und Bedienung Technik zu Sitzungen, Terminen, 

Veranstaltungen 
•	 Betreuung und Kontrolle der technischen Anlagen in den Ein-

richtungen 
•	 Bedienung von Geräten und Maschinen im Aufgabengebiet 
•	 Unterstützung bei Bedarf an/in anderen Einrichtungen der 

Stadt 
•	 Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen 
•	 Elektroüberprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Gerä-

ten in allen städtischen Objekten 
•	 Durchführung von Vermietungen im Bürgerzentrum „Bertha 

von Suttner“ 
•	 Durchführung von Schließdiensten 
•	 Absicherung Winterdienst 

Was wir von Ihnen erwarten? 
•	 abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung in einem hand-

werklich/technischen Beruf, vorzugsweise im Bereich Elektro-
technik 

•	 handwerkliches und technisches Geschick 
•	 Erfahrungen im Umgang mit moderner Gebäudetechnik 
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b)	 die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass 
der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 16 der BWO), 

c)	 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung (Anlage 17 der BWO), in der der Be-
werber aufgestellt worden ist, mit den nach § 21 Abs. 6 BWG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 18 der 
BWO), 

d)	 sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 200 Unterstüt-
zungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts 
der Unterzeichner (Anlage 14 der BWO). 

Die Vordrucke für den Kreiswahlvorschlag und ihre Anlagen wer-
den auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. 

II. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Bundestagswahl 
2025 sind: 

	– das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91), 

	– die Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 283) und 

	– die Verordnung über den Einsatz von Wahlgeräten bei Wahlen 
zum Deutschen Bundestag (Bundeswahlgeräteverordnung) vom 
3. September 1975 (BGBl. I S. 2459), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 20. April 1999 (BGBl. I S. 749). 

III. Anschriften des Landes- und 
Bundeswahlleiters

Die Anschrift des Landeswahlleiters in Thüringen lautet:

Der Landeswahlleiter Thüringen
Europaplatz 3 
99091 Erfurt

Telefonnummer:	 0361 57331 9120
Fax:		  0361 57331 9691
Internet:		 www.wahlen.thueringen.de 

Die Anschrift der Bundeswahlleiterin lautet:

Die Bundeswahlleiterin
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden

Telefonnummer: 	 0611 754863
Fax:		  0611 753964

VI. Anschriften der Kreiswahlleiter

Die Anschrift des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 190 
lautet:

Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 190
Herr Marko Braun 
Landratsamt Sömmerda
Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Telefonnummer:	 03634 354-241
E-Mail:		  Kreiswahlleiter@lra-soemmerda.de

Die Anschrift des stellvertretenden Kreiswahlleiters für den Bun-
destagswahlkreis 190 lautet:

Stellvertretender Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 190
Frau Annette Erfurth

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen 

Kreiswahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch 
am 20.01.2025 bis 18.00 Uhr, schriftlich beim Kreiswahlleiter ein-
zureichen. Sie sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO 
eingereicht werden und müssen enthalten: 
a)	 Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, 

Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 
b)	 den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurz-

bezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen deren Kennwort. 

Ferner sollen Namen, Anschriften und Telefonnummern der Ver-
trauensperson und ihres Stellvertreters angegeben sein. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei 
Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Partei, 
darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land 
keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisa- 
tion, so ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächst-
niedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, zu unterzeichnen. Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im 
Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit min-
destens fünf Abgeordneten vertreten waren, müssen außerdem 
von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. 

Andere Kreiswahlvorschläge müssen ebenfalls von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei die ersten drei Unterzeichner 
des Wahlvorschlags ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten haben. 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie 
nicht auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen 
Formblättern, die vom Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei 
geliefert werden, zu erbringen. Bei der Anforderung sind Familien-
name, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des 
Wahlvorschlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien 
haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- 
oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
nach § 21 BWG zu bestätigen (Anlage 17 der BWO). 

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, 
müssen die Erklärung auf dem Formblatt (Anlage 14 der BWO) 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und An-
schrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners anzugeben. 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert 
eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der der Unter-
zeichner im Wählerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen, dass er 
im Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Wahlrechtsbeschei-
nigungen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu ver-
binden. Die Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner 
müssen bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags vorliegen; sie 
können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich nicht nach-
gereicht werden. 

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 

Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

a)	 die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner 
Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat und die 
Versicherung an Eides statt keiner anderen als der den Wahl-
vorschlag einreichenden Partei anzugehören (Anlage 15 der 
BWO), 
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Landratsamt Sömmerda
Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Telefonnummer:	 03634 354-307
E-Mail:		  Kreiswahlleiter@lra-soemmerda.de

gez. 
Marko Braun
Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 190

Sömmerda, den 20. Dezember 2024

Sammelrechtsverordnung über die Aufhebung 
von Naturdenkmalen im Landkreis Sömmerda 
vom 17. Dezember 2024

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1, 2 und § 28 Bundes-
naturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 03.07.2024 (BGBl. I S. 225) § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5, Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 des Thüringer Gesetzes zur 
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur weiteren lan-
desrechtlichen Regelung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (ThürNatG) vom 30.07.2019 (GVBl. S. 323) zuletzt geändert 
durch Artikel 1a des Gesetzes vom 30.07.2019 (GVBl. S. 323, 340) 
und des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Art. 33 des Gesetzes vom 02.07.2024 (GVB. 
S. 277, 288) verordnet der Landrat des Landkreises Sömmerda als 
untere Naturschutzbehörde:

§ 1
Gegenstand

Die nachfolgend aufgeführten Naturdenkmale werden aus dem 
Register – Naturdenkmale: Bäume – gestrichen, da sie nicht mehr 
vorhanden sind oder weil die Schutzwürdigkeit nach den Anfor-
derungen an ein Naturdenkmal nach § 28 Abs. 1 BNatSchG nicht 
mehr erfüllt wird. Der Schutzstatus ist somit aufgehoben.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Sömmerda, den 17.12.2024

gez. Karl
Landrat

Bekanntmachung des Zweckverbands 		
Wasserversorgung Gramme-Aue

Bekanntmachung der in der 9. Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbands Wasserversorgung 
Gramme-Aue am 29. November 2024 gefassten  
Beschlüsse 

In der 9. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Gramme-Aue am 29. November 2024 wurde 
Folgendes beraten und beschlossen, was hiermit gemäß § 29 Abs. 

4 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsar-
beit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ok-
tober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Juli 2013 (GVBl. S. 194) i. V. m. § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der jeweils geltenden Fassung, öffentlich 
bekannt gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Niederschrift im Rah-
men der nächsten Verbandsversammlung.

Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im 
Einzelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann 
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach, 
Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen. 

öffentlicher Teil:

Beschluss Nr. 01/09/2024
Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung  

Gramme-Aue für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grundlage der § 36 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung 
vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194), i. V. m. § 55 
Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 270), die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Gramme-Aue im öffentlichen Teil ihrer Sitzung 
am 29. November 2024 das Folgende beschlossen:
1.	 Die Verbandsversammlung erlässt zur Haushaltsführung für 

das Jahr 2024 die vorgelegte Haushaltssatzung.
2.	 Die Satzung ist Anlage und Bestandteil dieses Beschlusses.
3.	 Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach wird beauf-

tragt, die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:	 4
davon anwesend:			   4
Ja-Stimmen:			   4
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 02/09/2024
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 
194), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Gramme-Aue im öffentlichen Teil ihrer Sitzung am 29. 
November 2024 das Folgende beschlossen:
1.	 Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für 

das Wirtschaftsjahr 2024 mit dem dazugehörigen Investitions-
programm für die Jahre 2024 bis 2027.

2.	 Der Wirtschaftsplan ist Anlage und Bestandteil dieses Be-
schlusses.

3.	 Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach wird beauf-
tragt, den Wirtschaftsplan der Rechtsaufsichtsbehörde vorzu-
legen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:	 4
davon anwesend:			   4
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Ja-Stimmen:				    4
Nein-Stimmen:				    0
Stimmenthaltungen:			   0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 03/09/2024
Vergabe von Leistungen zum Wechsel der Trinkwasserzähler 

im Verbandsgebiet für die Jahre 2024 und 2025

Auf Grundlage des § 31 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 
S. 194, 201), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Gramme-Aue im öffentlichen Teil ihrer Sitzung 
am 29. November 2024 das Folgende beschlossen:

Die Leistungen zum Wechsel der Trinkwasserzähler im Verbands-
gebiet für die Jahre 2024 und 2025
1.	 werden auf Grundlage des Angebotes vom 28. Oktober 2024 

an die Firma
TUG Tiefbau- und Umweltservice
GmbH „Unstrut-Lossa“
Bahnhofstraße 49
99625 Kölleda

2.	 zu einer Brutto-Gesamtsumme in Höhe von 20.899,51 EUR ver-
geben. 

Der stellvertretende Verbandsvorsitzende wird beauftragt und er-
mächtigt den Auftrag auszulösen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:	 4
davon anwesend:			   4
Ja-Stimmen:			   4
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

nicht öffentlicher Teil:

(Gemäß § 29 Abs. 4 ThürKGG i. V. m. § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO 
werden die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse in 
gleicher Weise wie die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
bekannt gemacht, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weg-
gefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft die Gemeinschafts-
versammlung. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in ver-
kürzter bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)

Es wurden keine zu veröffentlichenden Beschlüsse gefasst.

Großrudestedt, den 2. Dezember 2024

Reifarth
stellv. Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des Abwasser-			 
zweckverbands Gramme-Vippach

Bekanntmachung der in der 2. Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Abwasserzweckverbands 
Gramme-Vippach am 3. Dezember 2024 gefassten 
Beschlüsse 

In der 2. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes Gramme-Vippach am 3. Dezember 2024 wurde Fol-
gendes beraten und beschlossen, was hiermit gemäß § 29 Abs. 4 
des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194) i. V. m. § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414), öffentlich bekannt 
gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem 
Vorbehalt der Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der 
nächsten Verbandsversammlung.

Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im 
Einzelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann 
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach, 
Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen. 

öffentlicher Teil:

Beschluss Nr. 01/02/2024
Vergabe von Leistungen zur Entsorgung von 
Abwässern/Fäkalien im Verbandsgebiet des 
Abwasserzweckverbands Gramme-Vippach

Auf Grundlage des § 31 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 
194, 201), hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes Gramme-Vippach im öffentlichen Teil ihrer 2. Sitzung am 
3. Dezember 2024 das Folgende beschlossen: 
1.	 Die Leistungen zur Entsorgung von Abwässern/Fäkalien im Ver-

bandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Gramme Vippach 
werden auf Grundlage des Angebotes vom 2. Oktober 2024 an 
die 
Stadtwerke Erfurt
SWE Stadtwirtschaft GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

2.	 zu den angegebenen Preisen vergeben.
Die Verbandsvorsitzende wird beauftragt und ermächtigt, den 
Auftragnehmer nach Ziffer 1 dieses Beschlusses zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:	 14
davon anwesend:			   14
Ja-Stimmen:			   14
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

Beschluss Nr. 02/02/2024
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 

im Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 36 Abs. 1Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), sowie des 
§ 58 Abs. 1 und Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes Gramme-Vippach im öffent-
lichen Teil ihrer Sitzung am 3. Dezember 2024 beschlossen, im 
Haushaltsjahr 2024 erfolgte überplanmäßige Ausgaben zu geneh-
migen. Mit der erfolgten Deckung besteht Einverständnis.
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Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:	 14
davon anwesend:			   14
Ja-Stimmen:			   14
Nein-Stimmen:			   0
Stimmenthaltungen:		  0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 30 Abs. 4 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 38 Abs. 
1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

nicht öffentlicher Teil:

(Gemäß § 52 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 29 Abs. 4 ThürKGG i. V. m. § 
40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse in gleicher Weise wie die in öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierü-
ber trifft die Gemeinschaftsversammlung. Der Wortlaut der Be-
schlüsse wird daher nur in verkürzter bzw. anonymisierter Form 
bekannt gemacht.)

Es wurden keine zu veröffentlichenden nicht öffentlichen Be-
schlüsse gefasst.

Schloßvippach, den 4. Dezember 2024

gez. Rudloff
Verbandsvorsitzende

Der Landrat informiert

Einführungskurs für ehrenamtliche 		
Betreuerinnen und Betreuer

Informationsveranstaltung 
am 15. Januar 2025

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASB-Betreuungsvereins 
betreuen seit vielen Jahren Menschen in unserem Landkreis, die 
aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Eine weitere wichtige Auf-
gabe unseres Vereins ist die Gewinnung und Weiterbildung ehren-
amtlich tätiger Betreuerinnen und Betreuer. 

Sie möchten die Angelegenheiten eines hilfebedürf-
tigen Menschen regeln und konkret etwas Gutes tun?
Wer sich dieses Engagement vorstellen kann, ist herzlich einge-
laden, einen Einführungskurs für ehrenamtliche/n Betreuer/in zu 
absolvieren. Er soll Interessierten in 6 Modulen fundierte Kennt-
nisse im Betreuungsrecht vermitteln und damit für mehr Hand-
lungssicherheit sorgen. Inhaltlich behandeln die einzelnen Module 
praxisnah Fragen, die im Verlauf einer Betreuung von Bedeutung 
sein können. Die Ausbildung will systematisch auf die Tätigkeit als 
ehrenamtlicher Betreuer vorbereiten. Jeder Teilnehmende erhält 
nach erfolgreichem Durchlaufen der Ausbildungsmodule ein Zerti-
fikat über die Teilnahme. 

Die Informationsveranstaltung zum Kurs findet am Mittwoch, 
den 15. Januar 2025 um 17.00 Uhr in den Räumen des ASB- 
Betreuungsvereins, Bahnhofstraße 2, 99610 Sömmerda statt. 
Das erste Modul beginnt am 29. Januar um 17.00 Uhr ebenfalls 
in den Räumen des ASB-Betreuungsvereins. Im zweiten Halbjahr 
2025 findet die Informationsveranstaltung am 27. August statt 
und das erste Modul beginnt am 10. September. Beginn ist je-
weils 17.00 Uhr.

Bei Interesse am Einführungskurs sowie für Fragen zum Thema 
Betreuung wenden Sie sich bitte an Frau Riemann vom ASB-Be-

treuungsverein unter Telefon 03634 320960. Für den Einführungs-
kurs melden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer 
an. Wir beraten Sie im Vorfeld gern.

Neu ab Februar: Offener Sprechtag 		
jeden Dienstag im Landratsamt

Ab Februar 2025 ist das Landratsamt Sömmerda 

jeden Dienstag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie 

von 14.00 bis 18.00 Uhr 
generell für den Publikumsverkehr geöffnet. Das heißt, um Ihre 
Anliegen vorzubringen oder sich beraten zu lassen, ist an diesem 
Tag keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Unsere Ser-
vicepunkte in der Bahnhofstraße 9 und in der Wielandstraße 4 
vermitteln gern den richtigen Ansprechpartner.

Auch die KFZ-Zulassungsbehörde und die Führerscheinbehörde 
arbeiten ab Februar dienstags ohne vorherige Terminbuchung. 
Hier kann es bei hohem Publikumsaufkommen zu längeren War-
tezeiten und gegebenenfalls auch nur zu einer Antragsannahme 
kommen. Weiterhin wird es durch den offenen Sprechtag längere 
Bearbeitungszeiten der Zulassungsanträge bei den Autohäusern/
Zulassungsdiensten geben.

An allen anderen Tagen ist eine persönliche Vorsprache in der 
KFZ-Zulassungsbehörde und der Führerscheinbehörde weiterhin 
nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. Dazu nutzen Sie bitte 
unser Online-Terminbuchungssystem. Termine können ebenfalls 
telefonisch mittels Sprachassistent unter 03634 354-700 verein-
bart werden – auch außerhalb der Sprechzeiten des Landratsamts 
und am Wochenende.

Abfallkalender 2025

In dieser Ausgabe finden Sie nochmals die Leerungstermine aller 
Rest- und Bioabfallbehälter sowie der Wertstofftonnen (gelb und 
blau) im Landkreis. Die Abrufkarten zur Anmeldung der Sperr-
müll- bzw. Elektro-Altgeräte-Abholung können Sie sich bei Bedarf 
an den Servicepunkten des Landratsamts Sömmerda sowie in den 
Verwaltungsgemeinschaften abholen. 

Die Abfallkalender 2025 stehen auch auf der Homepage des Land-
kreises Sömmerda zum Herunterladen zur Verfügung. Zudem 
finden Sie hier alle wichtigen Formulare zur Anmeldung, Tonnen-
tausch, Sperrmüll und Elektroschrott. Auch die Links zur elektro-
nischen Anmeldung der Sperrmüll- bzw. Elektro-Altgeräte-Abho-
lung sind auf der Seite der Abfallwirtschaft hinterlegt:

www.lra-soemmerda.de/ 
   Seiten/Abfallwirtschaft.aspx

Ebenso können Sie die Müll-App

oder unseren Online-Abfallkalender nutzen:	
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kreten Kontaktwunsch bei Ihnen. Sie rufen auch nicht mit unter-
drückter Rufnummer an oder fordern ohne vorherige Absprache 
den Zutritt zu Ihrer Wohnung. Lassen Sie bitte nur Personen zum 
vereinbarten Termin in Ihre Räume, die Sie auf den Fotos erken-
nen. Melden Sie verdächtige Anrufe bzw. Kontaktaufnahmen der 
Polizei oder wenden sich an die Agathe-Beraterinnen unter den 
angegebenen Kontaktdaten. 

Unterstützung für die Kirche Bilzingsleben

Seit vielen Jahren widmen sich die Bewohner von Bilzingsleben 
der Sanierung ihrer Kirche. Zu verschiedensten Anlässen und Ak-
tionen konnte die Dorfgemeinschaft bereits unter Beweis stellen, 
wie sehr sie zusammenhält, um für den Erhalt des Gotteshauses 
zu kämpfen. So durften sich die Kirchgemeinde und der eigens zur 
Unterstützung der Sanierung von St. Wigberti gegründete Förder-
verein schon über zahlreiche großzügige Spenden freuen. 

Schritt für Schritt geht es mit den Sanierungsmaßnahmen voran. 
Auch 2025 werden die Arbeiten fortgesetzt. So soll etwa die Em-
pore in die Kur kommen, berichtete Doris Löwe Landrat Christian 
Karl bei ihrem Besuch am 17. Dezember 2024 im Landratsamt. 
Die engagierte Leiterin des Frauenkreises der Kirchgemeinde zeigt 
mit ihren Mitstreiterinnen seit vielen Jahren besonderen Einsatz, 
wenn es darum geht, dringend benötigte Spenden für die Instand-
setzung der Dorfkirche zu sammeln.

Für Landrat Christian Karl, der sich vor Ort schon ein Bild vom 
Zustand der Kirche machen konnte, war es keine Frage, dieses 
ehrenamtliche Engagement ebenfalls zu unterstützen. Zur Über-
raschung von Doris Löwe überreichte er ihr einen Spendenscheck 
über 200 Euro und dankte ihr wie den vielen engagierten Bilzings-
lebenern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Die Stadt- und Kreismusikschule berichtet

Musikalischer Jahresausklang in Rastenberg

Am 18. Dezember 2024 fand das schon zur Tradition gewordene 
Weihnachtskonzert der Musikschüler in Rastenberg statt. Die 
Josefskirche diente dabei als perfekte weihnachtliche Kulisse, sie 
war bis zum letzten Platz gefüllt mit Familienmitgliedern, Freun-
den und Gästen. Ein liebevolles Programm mit Streichern, Pia-
nisten und Gitarristen wurde durch die Fachlehrer zusammenge-
stellt. Mit vielen bekannten weihnachtlichen Weisen, aber auch 
klassischen Werken konnten sich die Zuhörer vom Erfolg des Ler-
nens der Musikschüler überzeugen. 

Das Agathe-Team des Landkreises 	
Sömmerda ist für Sie da

Immer mehr ältere Menschen leben allein. Vielleicht wohnen die 
Kinder und Familienangehörigen weit weg oder haben wenig Zeit. 
Und vielleicht schleicht sich bei so manchem älteren Menschen 
ein Gefühl der Einsamkeit ein. 

Die AGATHE-Beraterinnen des Landkreises Sömmerda sind für Sie 
da! Sie möchten Ihnen helfen und stehen Ihnen in Ihren persön-
lichen Belangen gern unterstützend zur Seite. Die speziell ausge-
bildeten Fachkräfte sind im gesamten Landkreis unterwegs, um 
alleinlebende Seniorinnen und Senioren zuhause individuell zu 
beraten. 

Die Beraterinnen klären kostenfrei Fragen zu
•	 Mobilität
•	 hauswirtschaftlicher Versorgung und Pflege sowie zu
•	 Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangeboten.

Das AGATHE-Programm wird in Kooperation des Landkreises Söm-
merda mit dem ASB Kreisverband Sömmerda e.V., dem DRK Kreis-
verband Sömmerda/Artern e.V. und dem Evangelischen Kirchen-
gemeindeverband Kindelbrück-Weißensee umgesetzt. 

Haben Sie Interesse an einer Beratung? Dann nehmen Sie gerne 
Kontakt zu den Beraterinnen auf: 

Die Agathe-Fachkräfte:

Gabriele Jagelle
Beratung in Schloßvippach, Großrudestedt, 	
Elxleben, Gebesee und Umgebung
Telefon:	 0173 3097540
E-Mail:	 agathe@drk-sda.de

Yvonne Hofmann
Beratung in Buttstädt, Kölleda, 
Rastenberg und Umgebung
Telefon:	 0173 9694246
E-Mail: 	 agathe@drk-sda.de

Constanze Hebs
Beratung im Stadtgebiet Sömmerda 
und den Ortsteilen
Telefon: 	0174 1713278
E-Mail: 	 agathe@asb-soemmerda.de

Astrid Klarner
Beratung in Straußfurt, Weißensee, 
Kindelbrück und Umgebung
Telefon:	 036375 50303
Mobil:	 0152 28085842
E-Mail: 	 seniorenbuero-agathe@t-online.de

Sie haben Fragen zum Projekt?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 
agathe@lra-soemmerda.de

Warnung vor neuer Betrugsmasche
In der Vergangenheit haben sich in mehreren Thü-
ringer Landkreisen Personen telefonisch als Agathe- 
Mitarbeiter ausgegeben. Unter dem Vorwand,  

gemeinsam Zeit zu verbringen, haben sie versucht, sich Zugang 
zur Wohnung von Senioren zu verschaffen. 

Der Erst-Kontakt zu den Agathe-Beraterinnen geht immer von den 
Senioren aus. Die Fachkräfte melden sich niemals ohne einen kon-
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Die Lehrer der Musikschule Sömmerda mit der Außenstelle Ra-
stenberg bedanken sich ganz herzlich beim Kunstverein Rasten-
berg für seine Unterstützung und wünschen allen einen gesunden 
Start in das Jahr 2025.

Susanne Kaselow

Ehrung der besten Schulsportlerinnen 		
und Schulsportler des Landkreises

Die Liste der schulsportlichen Erfolge des Schuljahres 2023/2024 
ist lang und so war Landrat Christian Karl zu diesjährigen Schul-
sportler-Ehrung des Landkreises am 19. Dezember 2024 auch ge-
neigt, die herausragende Qualität und das Niveau dieser Leistun-
gen besonders hervorzuheben. Rund 2.800 junge Aktive aus den 
Schulen des Landkreises haben an über 30 Kreisfinals teilgenom-
men und rund 40 von ihnen wurden kurz vor Beginn der Weih-
nachtsferien im Sparkassentreff ausgezeichnet. 

Sportkoordinator Carsten Seeber begrüßte dazu neben Landrat 
Christian Karl auch Nicolas Warz von der Sparkasse Mittelthürin-
gen sowie Sportjugendkoordinator Sven Lochmann vom Kreis-
sportbund Sömmerda. In seiner Begrüßung fasste Seeber knapp 
zusammen, was die diesjährige Veranstaltung ausmacht: „Weni-
ger Leute, aber dafür eine starke Spitze.“ Sie alle haben den Land-
kreis bei überregionalen Wettkämpfen in ihren Sportarten wür-
dig vertreten, was nicht zuletzt auch den zahlreichen Betreuern, 
Lehrern und Schulleitern zu verdanken sei. Sie hätten, so Seeber, 
auch in Zeiten von Personalmangel dafür Sorge getragen, dass der 
schulsportliche Wettstreit gelingen konnte. 

Die Mannschaft der Salzmannschule Sömmerda belegte den dritten 
Platz im Landesfinale Volleyball WK III Mädchen.

Landrat Christian Karl richtete in seiner Rede den Fokus auf die 
wichtige Rolle der sportlichen Vorbilder, die Begeisterung und Lei-
denschaft für den Sport wecken und zugleich Werte vermitteln, 
die ein ganzes Leben lang tragen: Teamgeist, Solidarität, Ehrgeiz, 
Verantwortungsbewusstsein. 

Die Sportlerinnen des Gymnasiums Gebesee wurden für den ersten 
Platz im Landesfinale Fußball der WK IV Mädchen geehrt.

„Auch ihn euch steckt diese Begeisterung für den Sport, sonst hät-
tet ihr diese Erfolge kaum feiern können“, hob der Landrat hervor 
und schloss in seinen Dank an die Lehrerschaft auch die Verant-
wortlichen des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Beförde-
rung zu den Wettkämpfen, den Mitarbeitern des Kreissportbunds 
Sömmerda und die Sparkasse Mittelthüringen ein. Sie alle gemein-
sam sorgten erst dafür, dass überregionale und schulsportliche 
Wettkämpfe in dieser Weise durchgeführt werden könnten. 

Auch die Gebeseer Beachvolleyballer waren im Schuljahr 2023/ 
2024 erfolgreich.

Statt so genannter „Staubfänger in Form von Pokalen“ hatte sich 
Sportkoordinator Carsten Seeber in diesem Jahr etwas anderes 
für die Ausgezeichneten einfallen lassen: Neben einer Urkun-
de erhielten sie T-Shirts mit dem Aufdruck „beste Schulsportler 
2023/2024“. Darüber konnten sich in diesem Jahr freuen:

•	 die Mannschaft der Salzmannschule Sömmerda für den dritten 
Platz im Landesfinale Volleyball WK III Mädchen 

•	 die Sportler des Gymnasiums Gebesee für den zweiten Platz im 
Landesfinale Beachvolleyball 

•	 die Mannschaft des Gymnasiums Gebesee für den dritten Platz 
im Landesfinale Fußball der WK IV Mädchen 

•	 die Crossläufer der Grundschule Weißensee für den Sieg im 
Kreiscross sowie die Teilnahme am Landesfinale Crosslauf)

•	 die Sportlerinnen des Gymnasiums Gebesee für den ersten 
Platz im Landesfinale Fußball der WK IV Mädchen 

Darüber hinaus wurden Einzelsportler aus dem Landkreis für ihre 
herausragenden Erfolge ausgezeichnet. In diesem Jahr waren das: 

•	 Noah Schwalm (Gymnasium Kölleda, ehem. Grundschule Guth-
mannshausen)

•	 Niklas Tscharnke (Grundschule Walschleben)
•	 Helge Buch (Regelschule Elxleben)
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Passend zum Thema „sportliche Vorbilder“ wurden drei engagierte  
Lehrkräfte und Sportler für ihre Verdienste ausgezeichnet: 

Timo Bonke (Foto) von der Grundschule Haßleben und Petra 
Rauchmaul vom Oskar-Gründler-Gymnasium Gebesee sowie Se-
bastian Stenzel, der als Schiedsrichter, Spieler und Trainer bei 
Einheit Sömmerda große Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit 
zeigte. 

Mit ihrem Gardetanz zündete Lucienne Dannenberg, Deutsche 
Meisterin der Senioren im Gardetanz, ein Feuerwerk aus Akrobatik, 
Show und Körperbeherrschung. 

Musikalisch umrahmt wurde die Schulsportler-Ehrung von Han-
na Stockhaus und Moritz Riedl sowie Helena Busch, die neben 
Solo- und Duett-Auftritten als Abschluss mit „Winter Wonderland“ 
einen echten Klassiker darboten. Mit ihrem Gardetanz zündete 
zudem Lucienne Dannenberg, Deutsche Meisterin der Senioren 
im Gardetanz, vom GTV Erfurt ein Feuerwerk aus Akrobatik, Show 
und Körperbeherrschung. 

Weihnachtsvisite mit Landrat und Bürgermeister 	
im KMG Klinikum Sömmerda

Jedes Jahr an Heiligabend wollen die Sänger des Männergesang-
vereins Sömmerda ein bisschen festliche Atmosphäre ins Kranken-
haus bringen und den Ärzten, dem Pflegepersonal aber auch in be-
sonderem Maße den Menschen, die das Pech haben, Weihnachten 
im Krankenbett verbringen zu müssen, eine Freude bereiten. 

Begleitet werden sie dabei traditionell vom Landrat. Wie bereits 
seinen Vorgängern ist auch Christian Karl die Weihnachtsvisite 
eine besondere Herzensangelegenheit. So nutzte auch er diesen 
Anlass gerne, um den Patientinnen und Patienten am Morgen des 
24. Dezember 2024 persönlich seine Genesungswünsche zu über-
mitteln und dem Personal für seinen Einsatz auch an den Feierta-
gen zu danken.

Während der Chor auf den Stationen des KMG Klinikums Söm-
merda bekannte Weihnachtslieder anstimmte, besuchte Landrat 
Christian Karl gemeinsam mit Sömmerdas Bürgermeister Ralf 

Hauboldt, dem ärztlichen Direktor Dr. Peter Brand und leitenden 
Ärzten die einzelnen medizinischen Abteilungen, um den Patienten 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie baldige Genesung zu wün-
schen.

Erfreuen konnten sich die Patienten an diesem besonderen Tag an 
den harmonischen Weihnachtsweisen des Männergesangvereins 
Sömmerda. Der beliebte Chor trug mit seinen besinnlichen Liedern 
weihnachtliche Stimmung in Gänge und Zimmer.

Vor Beginn des Rundgangs hatten Dr. Brand sowie Landrat und Bür-
germeister die Leistungen des Krankenhausteams gewürdigt. Die 
Bauarbeiten bei laufendem Betrieb seien eine außergewöhnliche 
Belastung für Patienten und Personal, das trotz aller Beeinträch-
tigungen die medizinische Versorgung gewährleiste. Das konnten 
die Mitarbeiter auch an diesem 24. Dezember unter Beweis stel-
len, als morgendliches Glatteis das Patientenaufkommen in der 
bereits gut gefüllten Notfallzentrale nochmals ansteigen ließ.

Zusammen mit dem Leitungsteam des Klinikums besuchten Land-
rat und Bürgermeister jede Station, um den Menschen, die auf-
grund gesundheitlicher Probleme Weihnachten nicht zuhause sein 
konnten, Trost und aufmunternde Worte zu spenden.

Doch nicht nur der Umbau stelle das Krankenhaus vor große 
Herausforderungen, erklärte der ärztliche Direktor. So habe feh-
lendes Personal zur zeitweisen Schließung einzelner Stationen ge-
führt und noch immer sei vom ganzen Team hohe Flexibilität  und 
Motivation gefordert. 

Dennoch blicke er mit Zuversicht auf die kommenden Monate 
und freue sich bereits auf die voraussichtliche Einweihung des 
Neubaus im Jahr 2026, so Dr. Brand. Landrat und Bürgermeister 
wünschten angesichts der herausfordernden Situation viel Kraft 
und gaben ihrer Hoffnung auf gute und nachhaltige Entschei-
dungen für den Klinikstandort Ausdruck. 



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 01 / 08.01.2025  Seite 23

Im Anschluss an die Weihnachtsvisite statteten Landrat Christian 
Karl und Bürgermeister Ralf Hauboldt der Polizeiinspektion Söm-
merda einen Besuch ab.

Nichtamtlicher Teil

Jubilare

Glückwünsche zur Eisernen Hochzeit in Witterda

Die Liebesgeschichte des Ehepaars Graubner aus Witterda begann 
vor mehr als 65 Jahren mit dem Tipp eines Bekannten. Hübsche 
Mädchen solle es in Witterda geben und demnächst auch eine 
Tanzveranstaltung. Der gebürtige Wunderslebener Rudi Graubner 
zögerte also nicht lange und machte sich auf den Weg zur Witter-
daer Kirmes. 

Dort fiel sein Blick auf Sigrid, die er den ganzen Abend über immer 
wieder zum Tanz aufforderte. Später legte Rudi Graubner die 27 
Kilometer lange Strecke zwischen seinem Heimatort Wundersle-
ben und Witterda mit dem Fahrrad zurück, um sie zu besuchen. 
Sie schrieben sich Briefe, sprachen miteinander über die zur da-
maligen Zeit wenigen Telefone und heirateten schließlich am 18. 
Dezember 1959 in Erfurt. 

65 Jahre später erinnert sich das Ehepaar gerne an diese Zeit. Zum 
Fest der Eisernen Hochzeit konnten sie neben Glückwünschen des 
Ersten Beigeordneten des Landrats, Heiko Koch, sowie des Ersten 
Beigeordneten der Gemeinde Witterda, Bruno Staudinger, auch 
zahlreiche Präsente entgegennehmen. In die Gratulationen reihte 
sich der Wunsch für noch viele gemeinsame Jahre bei guter Ge-
sundheit.

Ihre Tage verbringen Sigrid und Rudi Graubner am liebsten zuhau-
se, auf große Reisen zieht es die beiden längst nicht mehr. Viel-
mehr genießen sie die gemeinsame Zeit mit der Familie, zu der 
neben den beiden Kindern mittlerweile auch einige Enkel und Ur-
enkel gehören.  

Aus Kindergarten und Schule

Bonifatiuskinder feierten 				 
Höhepunkte im Dezember

Mit dem Ende eines weiteren ereignisreichen Kalenderjahrs in 
Kindergarten vor Augen schritt die Adventszeit voran und wir bli-
cken nunmehr zufrieden auf die stattgefundenen Veranstaltungen 
zurück. Zum einen das Krippenspiel am 5. Dezember 2024, wel-
chem mit großer Aufregung entgegengefiebert worden ist. In der 
Bonifatiuskirche sahen viele Angehörige ihren schauspielenden 
Kindern zu. Es lief wirklich sehr gut. Und glücklicherweise ließ sich 
niemand durch wenige kleine technische Probleme beirren. Einen 
musikalischen Rahmen bot der Spatzenchor unter Leitung von 
Kantorin Cosima Schreier. 

Zum anderen gestaltete unsere Gemeindepädagogin Sabine We-
ber, ebenfalls mit musikalischer Begleitung von Cosima Schreier, 
eine besondere Andacht zum Nikolaustag am 6. Dezember 2024. 
Für die größeren Kinder ging es mithilfe eines Bodenbildes zurück 
in die Zeit vom Heiligen Nikolaus als Bischof in Myra. Seine Ge-
schichte lässt deutlich werden, weshalb wir im Original Goldtaler 
im Nikolausstiefel vorfinden. Mit den Krippenkindern ging es an-
schließend mindestens genauso spannend, nur in altersgerechter 
Variante, um den Nikolaus und den Inhalt des Nikolausstiefels. Am 
Ende beider Andachten erschien sogar der Nikolaus „in Person“, 
verteilte Goldtaler und zeigte „Herz“ (in Form von Stempeln).

Von Herzen möchten wir uns hiermit bedanken und übermitteln 
allen unsere besten Wünsche für ein gesundes, friedliches und ge-
segnetes 2025!

Das Team der Christlichen Kindereinrichtung 
„St. Bonifatius“ Sömmerda

Herzliches Dankeschön an die Großeltern

Am 11. Dezember 2024 fand in der Grundschule „Im Grünen“ in 
Guthmannshausen ein besonderer Nachmittag statt. Zum ersten 
Mal gab es wieder einen Oma- und Opa-Tag. In ihrer Begrüßungs-
rede würdigte die Schulleiterin Kerstin Meiselbach die so vielfältige 
Unterstützung der Großeltern, ob als Begleitung zum Schwimm- 



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 01 / 08.01.2025  Seite 24

unterricht, als Abholdienst ihrer Enkelkinder oder als Hilfe bei 
Veranstaltungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit einem 
besonderen Programm wollten die Grundschüler „Danke“ sagen.

Zuerst erklärte die Klasse 3 in einer Geschichte, warum es keine 
Weihnachtslärche gibt. Danach spielte Jonas aus Klasse 3 ein tol-
les Trompetensolo. Die Musiklehrerin Frau Haufe nahm mit ihren 
Programmkindern die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch 
das ganze Jahr. Dazu hatten einige Viertklässler einen wunder-
baren Kalender mit zwölf Monatsmotiven gestaltet. Dieser wurde 
dann, von Januar bis Dezember, mit typischen Liedern, Flötenspie-
len und lustigen Musikstücken präsentiert. Ein langer Applaus war 
das Dankeschön für wochenlanges Lernen und Proben.

In den drei gemütlichen Kaffeestuben klang bei Kaffee sowie 
Weihnachtsstollen und so manchem Plausch ein wunderbarer 
Nachmittag aus. Vielen Dank an Familie Kleemann für die gespon-
serten Weihnachtsstollen und für die Hilfe von Frau Geißler, Frau 
Schmidt und Frau Böttcher in den Kaffeestuben sowie an alle, die 
zum Gelingen dieser tollen Überraschung beigetragen haben!

Die Schüler, Lehrer und Erzieher der Grundschule „Im Grünen“ 
Guthmannshausen wünschen allen ein gesundes neues Jahr 2025!

Gabi Heller

Weihnachtszeit in der Primarstufe		
der „Einsteinschule“

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, 
wo wir Menschen sind“ – so auch zu den Kindern der Staatlichen 
Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ in Sömmerda. Um dieses 
gebührend in Empfang zu nehmen, wurde die Adventszeit wie 
jedes Jahr mit einem grandiosen Weihnachtskonzert eingeläu-
tet, bei dem Groß und Klein mit tänzerischen und akrobatischen 
Darbietungen sowie besinnlichen Liedern das Publikum verzau-
berten. Auch für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. Und 
wer nach einer Geschenkidee suchte, wurde an den Ständen mit 
zahlreichen selbsthergestellten Artikeln bestimmt fündig. 

Anschließend jagte ein Event das nächste. So stellten die Schü-
lerinnen und Schüler der Primarstufe im Familienzentrum des 
ASB mit viel Freude Schneemänner aus Ton her. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal bei dem ASB-Team für die tolle Un-
terstützung bedanken! Die passenden Weihnachtskarten wurden 
dann im Kunstunterricht gestaltet, sodass jedes Kind ein selbstge-
basteltes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen konnte.

Und ebenfalls alle Jahre wieder…. kommt der Bäckersmann. Dank 
des Schülervaters Herr Hamberger und der großzügigen Spende 
der Firma Bergmann haben alle Schülerinnen und Schüler der Pri-
marstufe Plätzchen in der Schulküche gebacken. Der bzw. die ein 
oder andere hat dabei wohl etwas zu viel genascht und ging mit 
einem dicken Bauch nach Hause. Die Plätzchen wurden anschlie-
ßend mit viel Liebe kreativ verziert und zu den Weihnachtsfeiern 
in den Stammgruppen vertilgt. 

Ein weiterer alljährlicher Höhepunkt der Vorweihnachtszeit war 
die Lesenacht der Primarstufe. Nach der Anreise der kleinen 

Weihnachtswichtel mit ihren Helfern und dem Herrichten der ge-
mütlichen Nachtlager folgte das gemeinsame Pizzaessen. Frisch 
gestärkt konnte dann an die Arbeit gegangen und die einzelnen 
Wichtelwerkstätten erkundet werden: Weihnachten bei Harry 
Potter in Hogwarts, Schneekugeln selbst herstellen, die Weih-
nachtsgeschichte als Theaterspiel erfahren, sich im Fingerhäkeln 
ausprobieren sowie weihnachtliche Gestecke kreieren standen 
auf dem Programm. 

Es herrschte emsiges Treiben, sodass so manche kleine Weih-
nachtsüberraschung entstand. Zwischendurch kam auch der 
Weihnachtsmann vorbei. Allerdings war er mit seinen Rentieren 
so schnell, dass er kaum die Kurve bekam und viele Schokoladen-
weihnachtsmänner auf dem Schulhof verlor. Diese galt es dann zu 
suchen, damit jeder kleine Wichtel neue Energie tanken konnte, 
denn auch das Schmökern in Büchern im Schein der Taschenlampe 
durfte nicht zu kurz kommen. Tief in ihre Nachtlager „eingemum-
melt“ und erschöpft von ihrer Arbeit, tauchten die kleinen Wichtel 
in literarische Welten ein und erlebten auf diese Weise noch so 
manches Abenteuer.

Auch die letzte Woche vor den Ferien gestaltete sich weihnachtlich 
und märchenhaft wie die vorangegangene Adventszeit. Lichter-
ketten sorgten für heimelige Stimmung, Kalendertürchen wurden 
geöffnet, Märchen vorgelesen und, und, und…Diese Heimeligkeit 
schwebte von morgens bis nachmittags in der Luft. Im Hort lernten 
die Schülerinnen und Schüler eine Weihnachtsgeschichte voller 
Rätsel kennen, welche es zu lösen galt, sangen Weihnachtslieder 
oder konstruierten verschiedene Gebilde im weihnachtlichen Stil.

Mit vielen Werkstätten – unter anderem einer Kerzengießerei –, 
besinnlichen Weihnachtsfeiern in den Stammgruppen sowie im 
Hort und zahlreichen Leckereien verabschiedete sich die Primar-
stufe der TGS Albert Einstein in die Weihnachtsferien und wünscht 
allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Familien ein gesun-
des neues Jahr! 

Beate Raube

Ein Rückblick auf den vorweihnachtlichen	
Markt der Regelschule Buttstädt

Am 29. November 2024 war es wieder so weit: die Regelschule 
„Prof. Gräfe“ lud, wie schon seit vielen Jahren zu einer schönen 
Tradition geworden, zum vorweihnachtlichen Markt ein. Zur Öff-
nung strömten zahlreiche Schüler und Gäste durch das weihnacht-
lich geschmückte Portal auf den Schulhof. 

Dort präsentierten Schüler und Lehrer die verschiedensten De-
korationsartikel zum Fest: von traditionellen Adventskränzen 
über liebevoll gestalteten Holzschmuck bis hin zu Zapfengirlan-
den. Nachgefragt waren ebenso Keramikartikel wie Windlichter, 
Schalen, Vasen, Kugeln oder der zahlreiche Weihnachtsschmuck. 
Selbstgestricktes und von jungen Künstlerhänden kreierte Wand-
bilder wechselten ebenso den Besitzer.

Bei dieser Vielfalt fiel so Manchem die Kaufentscheidung nicht 
leicht. Auf der Suche nach Geschenkartikeln oder um für sich selbst 
etwas Schönes zu erwerben, bot die Klasse 8a den Besuchern in 
einem bunten Sortiment aus Büchern, Spielen, Bastel- und De-
koartikel Preisgünstiges für alle Altersklassen an oder reizte mit 
einer Glückslotterie, bei der jedes Los einen Gewinn garantierte.

Allesamt Früchte aus hiesigen Gärten, unter anderem verfeinert 
mit weihnachtlichen Gewürzen, wurden wie jedes Jahr zu ver-
schiedenen Marmeladen und Gelees, verarbeitet. Für die hei-
mische Kaffeetafel am 1. Advent hatte die AG „Junge Köche“ Plätz-
chen gebacken. Seit Wochen hatten dafür Mädchen und Jungen 
der 6. bis 10. Klasse die Lieblingsrezepte ihrer Familien vorgestellt. 
Am Ende kamen 16 leckere Sorten in die Tütchen. Aber auch die 
von fleißigen Bäckern gesponserten verschiedenen Kuchen wur-
den verpackt oder fanden den Weg auf die Teller der Gäste, die 
sich zahlreich im Schülercafé eingestellt hatten. Roch es dort doch 
verführerisch nach den frischen Waffeln, Kaffee oder Tee. 
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Aber auch ohne Halt am Zuckerwatte- und Popcornstand ging 
es für viele Besucher nicht. Wem der Sinn eher nach Deftigerem 
stand, konnte seinen Appetit bei Rostbratwürsten oder ofenfri-
schen Pommes Frites stillen. Viele Besucher wärmten sich inner-
lich durch einen Becher Kinderpunsch oder Glühwein.

Einen Teil der Erlöse spendeten die Schüler dem Kinderhospiz in 
Tambach-Dietharz oder nutzen sie, um bevorstehende Aktivitäten 
zu finanzieren. Dass auch der vorweihnachtliche Markt 2024 ein 
Erfolg wurde, ist nicht nur dem eigenen Engagement, sondern 
auch den vielen fleißigen Helfern und großzügigen Sponsoren ge-
schuldet, bei denen sich an dieser Stelle alle Schüler und Lehrer 
der Regelschule herzlichst bedanken. 

C. Lange 

Neues aus der Regelschule Schloßvippach

Unser Weihnachtsprojekt mit anschließendem	  
Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr starteten wir unser Weihnachtsprojekt vor dem er-
sten Advent. Vom 27. bis 29. November 2024 verwandelte sich 
unser Schulhaus in eine riesige Kreativwerkstatt. Ziel sollte es 
sein, schöne Produkte für den Weihnachtsmarkt zu erstellen und 
diese dann selbstständig zu verkaufen. So entstanden in fleißiger 
Handarbeit viele weihnachtliche Dekorationen, Gestecke, Spiele 
aus Holz sowie Plätzchen in kleinen Schachteln und Tüten. Der 
anschließende Weihnachtsmarkt wurde gut besucht und ein be-
achtlicher Erlös erzielt. 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde von Eltern der Klas-
sen jeweils ein Kuchen spendiert und im Eltern-Café angeboten. 
Frau Gras, Frau Herzog, Frau Weiß und Frau Hopf kümmerten sich 
liebevoll um unsere Gäste. Aber auch bei der Tombola und in der 
Spendenbox landete viel Geld, welches wir für die Anschaffung 
von Sportgeräten zur aktiven Pausengestaltung nutzen wollen. 
Für das große Engagement der Eltern möchten wir uns herzlich 
bedanken!

Ines Wagner

Weihnachtskonzert des Gymnasiums Kölleda

Am Samstag vor dem dritten Advent fand auch dieses Jahr das 
traditionelle Weihnachtskonzert des Professor-Fritz-Hofmann 
Gymnasiums in der von der Fachschaft Kunst weihnachtlich ge-
schmückten Wippertuskirche in Kölleda statt. 

Den Rahmen des Konzerts schaffte der Chor des Gymnasiums, der 
mit seinen über 50 Schülerinnen und Schülern sowohl mit traditio-
nellen als auch modernen Titeln das Publikum verzauberte. 

Durch das Programm führte der Darstellen- und Gestalten-Kurs 
der 9. Klasse. Neben solistischen Gesangsbeiträgen erklangen 
auch instrumentale Stücke wie zum Beispiel die Titelmusik des 
Films „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, gespielt von Laurin 
Kuhbach und Emma Tröger. 

(Foto: Anne Marie Heinz)

Die Schulband „Smiley“ schaffte es mit „Feliz Navidad“, den fröh-
lichen Charakter dieses Lieds auf das Publikum zu übertragen. Von 
den Schülern der 10. Klasse wurde das Gedicht „Weihnachten“ 
inszeniert. Sie brachten damit zum Ausdruck, dass gegenseitiges 
Verständnis, Vertrauen und ein rücksichtsvolles Miteinander nicht 
nur in der Weihnachtszeit, sondern immer gelebt werden sollten. 

Mit dem irischen Segensgruß „Mögen sich die Wege“ verabschie-
dete sich der Chor unter der musikalischen Leitung von Frau Mo-
ratzky, Herrn Schweder und Herrn Gaede. Umrahmt wurde das 
Konzert von einem kleinen Weihnachtsmarkt, der  unterstützt 
vom Förderverein des Gymnasiums, der Event-AG und den Schü-
lerinnen und Schülern der 12. Jahrgangsstufe unter Leitung ihrer 
Stammkurslehrer Frau Siegel und Herrn Eger  für das leibliche 
Wohl sorgte. 

Fachschaft Musik

Wirtschaft – Arbeit – Umwelt

TLUBN bietet Möglichkeit zur Radonmessung	
in Privathaushalten

Onlineregistrierung noch bis 30. April 2025 möglich

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) bietet auch 2025 in Thüringen wieder kostenlose Mes-
sungen zur Ermittlung der Radonkonzentration in privaten In-
nenräumen an. Dazu erhalten freiwillig teilnehmende Haushalte 
per Post sogenannte Exposimeter, kleine Kunststoffdosen etwa 
von der Größe einer Handfläche. Diese werden von den teilneh-
menden Personen für ein Jahr in ihren Innenräumen aufgestellt 
und müssen anschließend mit einem mitgelieferten und vorfran-
kierten Umschlag zurück an das TLUBN geschickt werden.

Die Exposimeter werden nach Abschluss der Messungen ausge-
wertet und die Haushalte erhalten die Ergebnisse mitgeteilt. Au-
ßerdem erhalten sie Hinweise, wie eine gegebenenfalls erhöhte 
Radonkonzentration gesenkt werden kann.

Die Registrierung zur Teilnahme an den Messungen ist bis 30. April 
2025 über ein Online-Formular auf den Seiten des TLUBN unter 
tlubn.thueringen.de/radonmessungen oder alternativ per E-Mail 
über radon-info@tlubn.thueringen.de möglich. Die Messungen 
dienen zum einen dazu, dass sich die Teilnehmenden ein Bild von 
der individuellen Radonsituation in ihren eigenen Wohnräumen 
machen können. Zum anderen ermöglichen sie es dem TLUBN, die 
Daten anonymisiert in eine Statistik aufzunehmen und damit die 
Radonprognose in Thüringen zu verbessern.
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Radon ist ein radioaktives Edelgas, das überall natürlich im Boden 
vorkommt. Ob erhöhte Konzentrationen von Radon vorliegen, 
kann nur durch eine Messung ermittelt werden. Die Radonkon-
zentration in einem Gebäude hängt unter anderem von den regi-
onalen und lokalen geologischen Gegebenheiten, den Gebäudeei-
genschaften und dem Lüftungsverhalten ab.

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

Vereine und Verbände

Reparieren statt wegwerfen

Repair Café in Sömmerda hat sich etabliert

Ob Mixer, Toaster oder CD-Player – elektrische Geräte müssen 
nicht auf dem Wertstoffhof landen, sondern können unter Um-
ständen repariert werden, zum Beispiel im Repair Café in Söm-
merda. Seit Mai 2022 gibt es nun das Repair Café im ASB-Famili-
enzentrum in der Lucas-Cranach-Straße 20. 

Seitdem konnten die fünf ehrenamtlichen Reparateure viele Ge-
räte vor der Entsorgung auf dem Sperrmüll oder auf dem Wert-
stoffhof bewahren. An jedem ersten Freitag im Monat ab 15.00 
Uhr werden Werkzeuge ausgepackt, Ersatzteile überprüft und na-
türlich Kaffee gekocht. ThINKA Sömmerda-Mitarbeiterin Susann 
Penzler freut sich über das Angebot im Haus. Sie begleitet die mo-
natlichen Treffen und ist erste Ansprechpartnerin für die Besucher 
des Repair Cafés.

„Die Reparateure sind in den letzten Monaten zu einem Team 
zusammengewachsen. Sie unterstützen sich gegenseitig bei kniff-
ligen Aufgaben und leiten die Besucher super an, bei der Repara-
tur mitzuhelfen, ganz nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe“, 
fasst sie für uns zusammen. 

2025 kommen dem eigentlichen Termin am ersten Freitag einige 
Feiertage in die Quere. Deshalb teilen wir bereits jetzt alle Ter-
mine des Jahres mit: 10. Januar 2025, 7. Februar 2025, 7. März 
2025, 4. April 2025, 9. Mai 2025, 6. Juni 2025, 1. August 2025, 5. 
September 2025, 10. Oktober 2025, 7. November 2025 sowie 5. 
Dezember 2025. Im Juli ist Sommerpause. 

Das Repair Café findet jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr im ASB-Fa-
milienzentrum statt. Der Eingang befindet sich rechts vom 
Haupteingang hinter dem Repair-Café-Banner an der Treppe.

20 Jahre Feuerwehrverein Bachra e.V. 

Ehre, wem Ehre gebührt

Am 23. November 2024 lud der Feuerwehrverein Bachra e.V. zum 
runden Jubiläum in die Bürgerhalle Bachra ein. Die innovative De-
koration aus Feuerwehrschläuchen und Helmen auf den Tischen 
untermalte den Anlass der Veranstaltung. Gern nahmen die Mit-
glieder mit Partnern an der Veranstaltung teil.

„Ich freue mich sehr über die zahlreiche Teilnahme der Kame-
radinnen und Kameraden zu dieser Veranstaltung. Besonders 
erfreulich ist, dass unsere Mitgliederzahl gewachsen ist und wir 
wieder eine aktive Jugendfeuerwehr haben, die die heutige Teil-
nehmerliste komplettiert“, so Mario Sonnenfeld, Vorsitzender des 
Vereins, in seiner Eröffnungsrede. 

Gestaunt wurde über die lange Auflistung der Erfolge der ver-
gangenen 20 Jahre. Die jährlich ausgestalteten Festivitäten wie 
die Tannenbaumverbrennung oder das Maifeuer-Event hatten die 
meisten im Blick. Der Bau des Bachraer Dorfspielplatzes mit Kom-
plettumzäunung und Geräteaufbau, die Sanierung des Vereins-
raums, die energetische Sanierung der Fenster und Türen im Ge-
bäude der freiwilligen Feuerwehr, den Bau des großen Bolzplatzes 
mit Ballfangnetz oder die Anschaffung der Freizeitkleidung für die 
Jugendfeuerwehr  um nur einige zu nennen  ließen staunen.

Die Einladung zur Veranstaltung offenbarte, dass für Speisen, 
Getränke und Unterhaltung gut vorgesorgt war. Den jungen Teil-
nehmern wurde zur Planung bereits Rechnung getragen. Es gab 
einen Air-Hockey-Tisch, Fußballkicker und eine eigens aufgestellte 
Hamburgerstecke als Buffetergänzung, was sehr gut angenommen 
wurde. 

Zu 20 Jahren Ehrenamt gehört natürlich ein riesengroßes DANKE. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen wurden unter groß-
em Applaus durch den Wehrleiter an die Geehrten überreicht. 
Andreas Weber, Ortsbürgermeister und ehemaliger Vereinschef, 
nutzte die Gelegenheit und unterstützte bei den Ehrungen. Im An-
schluss spendete er der Jugendfeuerwehr eine Musikbox. 
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Eine Bilderpräsentation auf der Leinwand im Hintergrund för-
derte so manche Erinnerung zutage und lud zu Gesprächen ein. 
Die Tanzfläche wurde bis spät in die Nacht gut genutzt. Auf die 
nächsten 20 Jahre!

Christina Sonnenfeld

Neues Projekt des Fördervereins 		
Raspehaus mit der Filmfabrik Weimar 

Erlebe das Raspehaus in 3D!

Das „zwölfte Türchen” vom Rastenberger Adventskalender wurde 
im Bürgerhaus der Stadt vom Förderverein Raspehaus geöffnet. 
Der Förderverein freute sich über den regen Zuspruch zu der Ver-
anstaltung, in der das virtuell begehbare 3D-Projekt zum Raspe-
haus vorgestellt wurde. Zuvor verkündete der Vereinsvorsitzende 
Andreas Martini jedoch die frohe Botschaft „dass schon bald wie-
der am Raspehaus gebaut wird, mit dem Ziel, die Statik endgültig 
zu sichern und mit der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln 
zu beginnen.”

Stefan Schmidt bei der Präsentation des 3D-Projekts“Raspehaus“  
(Foto: Larissa Herbst)

Projektleiter Stefan Schmidt von der Filmfabrik Weimar e.V., selbst 
Rastenberger, stellte anschließend gemeinsam mit seinem Team, 
Susen Reuter und Larissa Herbst, die 3D-Animation des Raspe-
hauses vor. Die ebenfalls angefertigte Projekt-Broschüre trägt den 
Titel „Das Raspehaus: Gestern. Heute. Morgen. Rastenberger Ge-
schichte & Geschichten”.

Darin enthalten sind nicht nur bauliche und geschichtliche Beson-
derheiten des Raspehauses. Es finden sich auch zwei originalge-
treue Sagen aus der Stadtchronik von 1860, inklusive einer Inter-
pretation, wieder. Hinzu kommt eine Dokumentation mit neuen 
Erkenntnissen zur Geschichte der Raspenburg und einer Verbin-
dung der „Heiligen Elisabeth” zu dieser. Hat sich die ungarische 
Prinzessin gar nachweislich in Rastenberg aufgehalten? 

Um dies und vieles mehr zu erfahren, ist das Heft beim Förderver-
ein Raspehaus oder Stefan Schmidt erhältlich. Die 3D-Animation 
des Raspehauses ist unter folgendem Link zu finden: https://my.
matterport.com/models/UYUkaSQRM6q?section=media&organi-
zation=kgXxQzBbvbH 

Veranstaltungshinweise

Weihnachtsbaumverbrennen in Wundersleben

Aktuelle Termine im ASB-Käffchen
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Lesung & Vortrag in der Bibliothek Kölleda

Böbis bunter Wintermarkt

Familienfest auf dem Böblinger Platz
Samstag, 18. Januar, 14.00 bis 18.00 Uhr

Warum sollten wir eigentlich im Januar keinen Kinderpunsch trin-
ken und gemeinsam an winterlichen Ständen herumschlendern? 
Das dachte sich vor drei Jahren das ASB-Team aus Sömmerda und 
lud erstmals im Januar alle Familien zu „Böbis buntem Winter-
markt“ ein. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Während sich die Termine im  
Dezember eng aneinanderreihen, ist im Januar nicht ganz so viel 
los. Deshalb gelingt es dem Organisationsteam jedes Jahr wieder, 
viele Vereine und Unternehmen zum Mitmachen zu motivieren. 
Denn im Gegensatz zu einem klassischen Weihnachtsmarkt ist 
Böbis bunter Wintermarkt eine gemeinnützige Aktion nach Tradi-
tion des beliebten Böbi kunterbunt im September. 

In diesem Jahr findet das bunte Treiben am Samstag, den 18. Ja-
nuar von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Böblinger Platz in Sömmer-
da statt. „Die Nachbarschaft kann zwischen Tannenbäumen und 
bunten Lichtern zusammenkommen und bei Waffeln oder Punsch 
gemeinsam den Winter genießen“, erklärt Susann Penzler von der 
Beratungsstelle ThINKA Sömmerda. 

Für die Kinder gibt es natürlich ein paar Jahrmarktsspiele und als 
Überraschung kommt ein Wichtel oder Schneemann vorbei. Die 
Angebote sind kostenfrei. Über Spenden freuen sich die Vereine 
aus Sömmerda. Speisen und Getränke können günstig erworben 
werden. Dank der WGS Wohnungsgesellschaft Sömmerda mbH 
wird ein Karussell vor Ort sein. Für gute Stimmung sorgt ein DJ.

Als besonderes Highlight gibt es am 18. Januar 2025 erstmals ei-
nen Flohmarkt auf Böbis buntem Wintermarkt. Wer also unter 

dem Weihnachtsbaum ein falsches Geschenk fand oder brauch-
bare Dinge weitergeben will, sollte sich bis zum 15. Januar 2025 
unter der Telefonnummer 0176 47395338 oder direkt im ASB-Fa-
milienzentrum für einen Flohmarktstand anmelden. Biertischgar-
nituren werden in begrenztem Rahmen vom ASB Kreisverband 
Sömmerda e.V. gestellt. „Wir freuen uns auf einen winterlich-bun-
ten Samstag und laden alle herzlich dazu ein“, ruft Ideenstifterin 
Steffi Goldschmidt aus dem ASB-Familienzentrum auf.

Tina Köth
ASB Kreisverband Sömmerda

Vogelbörse in Weißensee
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